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Die Energieeinsparverordnung (EnEV) 2014/2016  (Auszug) 
 
Die EnEV 2014 ist seit dem 1. Mai 2014 in Kraft. Im Vergleich zur alten EnEV 2009 sind einige Neuerun-
gen in Kraft getreten. Im Folgenden werden die wichtigsten Neuerungen in Auszügen bezüglich der Ener-
gieausweise im Gebäudebestand zusammengefasst.  
 
Für welche Gebäude gilt die EnEV 2014/2016? 
 

• Für alle beheizten und gekühlten Gebäude bzw. Gebäudeteile 
 
Mit folgenden Ausnahmen: 

• Kleine Gebäude unter 50m² Nutzfläche und Baudenkmäler 
• Gebäude mit einer jährlichen Nutzungsdauer kleiner 4 Monate (Ferienhäuser) 
• Gebäude (Wochenend- und Ferienhäuser) bei denen der zu erwartende Energieverbrauch unter 

25 Prozent dessen liegt, was bei einer ganzjährigen Nutzung zu erwarten wäre  
• Gebäude, die nur für kurze Dauer errichtet werden (Traglufthallen, Zelte, Gelegenheitsbauten und 

Provisorien mit einer geplanten Nutzdauer ≤ 2Jahren) 
• Gebäude mit spezieller Nutzung (Ställe, Werkstätten, unterirdische Bauten, Glas- und Gewächs-

häuser, Kirchen) 
 
Wann müssen Energieausweise generell ausgestellt werden? 
 

• Wenn Gebäude neu gebaut werden.  
• Wenn ein Gebäude, ein Teileigentum oder eine Wohnung in einem Gebäude verkauft werden.  
• Wenn ein Grundstück, auf dem ein Gebäude steht oder ein grundstückgleiches Recht an einem 

bebauten Grundstück verkauft werden.  
• Wenn Gebäude, eine Wohnung oder eine sonstige selbständige Nutzungseinheit vermietet, ver-

pachtet oder geleast werden.  
• Bei Modernisierungen, An- oder Umbauten nur dann, wenn im Rahmen der Modernisierung eine 

ingenieurmäßige Berechnung des Energiebedarfs des gesamten Gebäudes erfolgt. 
• Bei öffentlichen Gebäuden (Rathäuser, Schulen, Krankenhäuser etc.) mit mehr als 500m² Nutzflä-

che und regelmäßigem Publikumsverkehr muß ein Energieausweis öffentlich ausgehängt werden. 
(Ab 8.Juli 2015 zusätzlich: Bei öffentlichen Gebäuden mit mehr als 250m² Nutzfläche)  

• Bei privatwirtschaftlich genutzten Gebäuden (Kino, Banken, Theater etc.) mit mehr als 500m² Nutz-
fläche und regelmäßigem Publikumsverkehr muß ein Energieausweis öffentlich ausgehängt wer-
den, sofern dieser vorliegt. 

 
    Wenn kein Nutzerwechsel in einem Gebäude stattfindet, und sich auch keine anderen Gründe er-

geben, die zur Ausstellung verpflichten, besteht keine gesetzliche Pflicht, einen Energieausweis 
auszustellen. Freiwillige Ausstellung ist jedoch möglich. 

 
Wer hat Anspruch auf einen Energieausweis? 
 

• Eigentümer oder Käufer eines Neubaus: 
Nach Fertigstellung des Gebäudes hat unverzüglich die Ausstellung und Übergabe (Kopie oder 
Original) des Energieausweises zu erfolgen.  
 

• Potenziellen Neumietern oder Käufern eines Bestandsgebäudes muß der Energieausweis spä-
testens bei einer Besichtigung zugänglich gemacht werden. Sollte keine Besichtigung stattfinden 
muß der Verkäufer/ Vermieter den Ausweis spätestens auf Verlangen unverzüglich zugänglich 
machen. Die Übergabe des Ausweises (Kopie oder Original) hat unverzüglich nach Abschlusses 
des Vertrages (Kauf oder Mieten) zu erfolgen.  
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Welche Energieausweisarten gibt es?  
 

• Verbrauchsorientierter Energieausweis 
Hier werden reale Energieverbräuche der letzten drei Jahre zu Grunde gelegt und auf die Nutz-
fläche des gesamten Gebäudes bezogen. Dieser Ausweis ist also stark vom jeweiligen Nutzer-
verhalten und der Lage des Gebäudes abhängig. Folglich haben unterschiedliche Nutzer oder 
Nutzung andere Energieverbräuche für das gleiche Gebäude. In der Regel ist das Erstellen eines 
Verbrauchsausweises weniger aufwändig und daher auch in der Regel kostengünstiger als der 
Bedarfsausweis.  
 

• Bedarfsorientierter Energieausweis 
Hier werden die äußeren Randbedingungen wie das Nutzerverhalten oder die klimatischen Ver-
hältnisse des Standortes durch normierte Randbedingungen ersetzt. Bildlich ausgedrückt stehen 
alle Gebäude am gleichen Ort und werden gleich genutzt. Dadurch wird eine bessere Vergleich-
barkeit der energetischen Gebäudequalität erreicht. Der errechnete Bedarf kann unter Umstän-
den erheblich von realen Verbräuchen abweichen. In der Regel ist das Erstellen eines Bedarf-
sausweises aufwändiger und daher auch kostenintensiver als der Verbrauchsausweis.  

 
Welcher Energieausweis (verbrauchs- oder bedarfsorientiert) ist zu verwenden?  
 
Generell ist es zulässig, sowohl den Energieverbrauch als auch Energiebedarf anzugeben, aber: 

 
Bedarfsorientiert ist zu verwenden bei: 

 
- Neubauten mit Bauantrag nach dem 01.10.2009 (nach EnEV 2009) 
- Neubauten mit Bauantrag nach dem 01.05.2014 (nach EnEV 2014) 
- Wohngebäude im Bestand mit ≤ vier Wohneinheiten und Bauantrag vor 01.11.1977 ab dem    
  01.10.2008 (nur, wenn das Gebäude nicht das Mindestniveau der Wärmeschutzverordnung vom    
  11.08.1977 erreicht. Wenn Mindestniveau erreicht = Wahlfreiheit).  

 
Für Nichtwohngebäude besteht generell Wahlfreiheit.  
 
Anmerkung zu verbrauchs- und bedarfsorientiert:  
Auf Basis verbrauchsorientierter Energieausweise ist keine Energieberatung möglich. Eine Energiebera-
tung und insbesondere eine Beantragung von öffentlichen Fördermitteln (zum Beispiel KfW) setzt immer 
eine Bedarfsberechnung voraus und somit auch einen Bedarfsausweis. 
 
 
Für welche Gebäude gilt weiterhin die EnEV 2009? 
 
Die alte EnEV 2009 gilt weiterhin für: 
 

• neue Gebäude , für die der Bauantrag bis einschließlich 30. April 2014 gestellt wurde, 
• Änderungen oder Erweiterungen im Bestand , für die die Bauanzeige bis 30. April 2014 erstattet 
wurde, 
• nicht genehmigungsbedürftige Bauvorhaben , die man den Gemeinden zur Kenntnis gebracht 
hat und die noch vor dem 1.Mai 2014 begonnen wurden, 
• nicht genehmigungsbedürftige Bauvorhaben , die bis 30. April 2014 bereits begonnen wurden. 
 

Der Bauherr kann allerdings verlangen, dass nach der neuen EnEV 2014/2016 verfahren wird, wenn die 
Behörde am 1. Mai 2014 über den entsprechenden Bauantrag oder nach der entsprechenden Bauanzeige 
noch nicht bestandskräftig entschieden hat. 
 
 
Allgemeine Bemerkung: Die Zusammenfassung wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Feh-
ler sind leider nicht auszuschließen. Daher kann leider keinerlei Haftung übernommen werden. 
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Anlage 6 zu § 16 der EnEV 2014 
Muster des Energieausweises für Wohngebäude 
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